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Vorwort 

Es gibt wohl kaum ein Rechtsproblem, das die Rechtsprechung der 
Steuergerichte und die steuerrechtliche Literatur mehr beschäftigt hat 
als die Fragen, die mit dem Thema "Auskünfte und Zusagen von 
Finanzbehörden" im Zusammenhang stehen. 

Es konnten allein 38 RFH- und 105 BFH-Entscheidungen sowie 52 
Urteile von Finanzgerichten ausfindig gemacht werden, die alle dieses 
vielschichtige, in allen Einzelfragen umstrittene Thema behandeln. Die 
Zahl von rund 230 Abhandlungen über Auskünfte und Zusagen im 
Steuerrecht zeigt, welche Bedeutung man allgemein diesen Fragen bei-
mißt. 

Bereits am 18. Januar 1961 hat sich der Deutsche Bundestag einmal 
im Rahmen einer Fragestunde mit dem Auskunfts- bzw. Zusagenpro-
blem befaßt1• Es ging um die Frage der Institutionalisierung eines Aus-
kunftsverfahrens mit der Einrichtung der verbindlichen Zusage und 
Vorwegentscheidung des Finanzamtes, etwa nach dem Vorbild des 
schwedischen2 oder amerikanischen3 Steuerrechts. 

Im Jahre 1964 hat die Bundesregierung einen entsprechenden Ge-
setzentwurf eingebracht, der jedoch infolge seiner Mängel zu Recht 
nicht zum Gesetz erhoben wurde. 

Die Fragen um die Verbindlichkeit von Auskünften und Zusagen 
sind somit gerade heute wieder aktueller als je zuvor. 

Eine gesetzliche Regelung scheint für die nächste Zukunft nicht 
zu erwarten sein. Gerade deshalb scheint es mir angebracht, eine Über-
sicht über den Stand der Meinungen zu liefern und die Rechtsprobleme 
systematisch zu erörtern und einer Lösung zuzuführen. 

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, der finanzbehördlichen Praxis 
die Übersicht zu erleichtern und auf der anderen Seite den Steuer-

1 Vgl. Thoma FR 1961 S. 145. 
z Vgl Flick StW 1961 Sp. 569 ff. 
3 Vgl. Flick StW 1962 Sp. 43 ff. 
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pflichtigen einen Weg zu weisen, wie trotz Fehlens einer gesetzlichen 
Regelung eine Bindung der Finanzbehörden vor Erteilung eines Steuer-
bescheides herbeigeführt werden kann. 

Die Vielzahl der Probleme sind aufgezeigt und die Rechtsprechung 
und Literatur, soweit ersichtlich, vollständig dargestellt und verarbeitet. 

Koblenz, im Juni 1966 

Der Verfasser 
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Erster Teil 

Begriff und Rechtsnatur der "Auskunft" und "Zusage" 

Erster Abschnitt 

Die Begriffe "Auskunft" und "Zusage" 

I. Der Begriff ,.Auskunft" 

1. Unter einer Auskunft versteht man im aUgemeinen Sprachgebrauch 
"eine erbetene Aufklärung oder Mitteilung" (vgl. Der Große Herder 
1953 unter dem Stichwort "Auskunft"). Man spricht von einer Auskunft, 
wenn eine Person oder Behörde jemandem ihre Meinung oder ihr 
Wissen über irgend etwas vermittelt oder ihn belehrend aufklärt1• 

2. Im Steuerrecht findet man den Begriff der Auskunft nur in wenigen 
Vorschriften: 
a) in§ 385 AO: Die beteiligten1 Gemeinden können von dem Finanzamt 

Auskunft über Fragen der Zerlegung verlangen. 
b} in § 23 Abs.1 ZollGes.: Die Oberfinanzdirektion erteilt auf Antrag 

eine verbindliche Zolltarifauskunft über die Tarifstelle des Zoll· 
tarifs, zu der eine Ware gehört. 

c} in §56 LStDV: Das Finanzamt der Betriebsstätte hat auf Anfrage 
eines Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und inwieweit im 
einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer anzuwenden 
sind. 

d} in § 128 LAG: Das Finanzamt ist verpflichtet, dem Grundstücks· 
eigentümer oder Erbbauberechtigten sowie Personen, zu deren Gun· 
sten ein Recht am Grundstück oder am Erbbau besteht, über Be· 
stehen und Inhalt einer öffentlichen Last Auskunft zu erteilen. 

1 Möglicherweise kann auch ein stillschweigendes Verhalten einer Behörde 
einen Vertrauensschutz erheischen (vgl. Kruse StRK-Anm. § 10 Abs. 1 Ziff. 1 
R. 39 II). Diese Tatbestände fallen jedoch weder unter den Begriff der 
Auskunft noch unter den der Zusage, so daß sie hier außer Betracht bleiben 
können (vgl; dazu BFH BStBl. 1962 III S. 32). 

2 d. h. die an dem Zerlegungsverfahren bezüglich Steuerbeträgen oder 
Steuermeßbeträgen beteiligten Gemeinden (§ 382 AO). 
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Aus der Vergangenheit sei an dieser Stelle die Auskunft auf Grund 
des Erlasses des Reichsministers der Finanzen vom 9. März 19353 be-
treffend die Umwandlung von Kapitalgesellschaften erwähnt'. 

In keiner steuerlichen Vorschrüt ist der Begriff der Auskunft defi-
niert. In den angeführten Vorschrüten wird der Begrüf, so wie er 
sich im Sprachgebrauch herausgebildet hat, für das Steuerrecht über-
nommen, als Meinungsäußerung, Wissenserklärung oder Belehrung. 

In diesem Sinne haben auch die Rechtsprechung5 und Literatur• den 
Begrüf der Auskunft bis in die jüngste Zeit verstanden7• Der Begrüf 
der Auskunft ist jedoch noch keineswegs zu einem fest umrissenen 
steuerrechtliehen Fachbegriff geworden8• Über die neuerdings in der 
Rechtsprechung _und Literatur angestrebte neue Begrüfsbildung vgl. 
unten. 

U. Die Ai1en der Auskunft Im Sleuerreda& 

1. Die Rechtsauskunft 

Die wohl am häufigsten anzutreffende Auskunftsart ist die Rechts-
auskunft. 

Eine solche liegt vor, wenn eine Finanzbehörde einem Steuerpflichti-
gen Mitteilung über eine Rechtslage macht, ihn über Rechtsfragen auf-
klärt oder belehrt. 

Die Rechtsauskunft kommt in zwei Formen vor: 
a) als Tatbestandsauskunft 

Damit ist eine Rechtsauskunft gemeint, die sich auf Tatbestands-
merkmale einer Steuernorm bezieht, welche ihrerseits sein können: 
aa) empirische Begrüfe, 

d. h. Begrüfe, welche der Erkenntnis unmittelbar und allgemein 
zugänglich sind. Die Feststellung dieser Begriffe erfolgt durch 
Wahrnehmung von Lebenstatsachen, die in dem Begrüf lediglich 
abstrahiert sind. 

a RStBl. 1935 S. 449 ff. 
' Zur Bedeutung dieser Auskunft vgl. RFH-Urteil vom 12.10.1943 I 66/43 

RStBl. 1944 S. 11/13 im Gegensatz zur RFH-Entscheidung vom 23. 11. 1938 
VI 491/38 RStBl. 1939 S. 262 . . 

5 Vgl. z. B. RFH Bd. 4 S. 262; StW 1927 Nr. 535; RFH Bd. 24 S. 4/5; StW 
1930 Nr. 424; StW 1937 Nr. 8; RFH Bd. 40 S. 325; BFH BStBl. 1957 III S. 173; 
1958 III S. 336; 1958 III S. 436; 1-959 III S. 159; FG Freiburg EFG 1956 S. 317; 
FG .München EFG 1957 S. 177. 

• Vgl. z. B. Raatz StWa 1959 S.l27; Mattern Stbg. 1959, S. 274. 
7 Vgl. hierzu unten S. 19 ff. über das Verhältnis von Auskunft und Zusage. 
s Obermayer NJW 1962 S. 1465. 
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bb} normative Begriffe. 
Deren Festlegung setzt eine Wertung voraus, d. h. der Sach-
verhalt muß zu einer Norm in Beziehung gesetzt werden. 

Die eine Tatbestandsauskunft erteilende Behörde legt ihr Wissen über 
die Bedeutung und den Sinngehalt eines Tatbestandsbegriffes offen. 
Sie erläutert, was der Gesetzgeber sich unter dem Begriff vorgestellt 
hat, was das Gesetz mit dem Begriff meint und erklärt, ob mit dem 
vorgetragenen Sachverhalt der Tatbestandsbegriff erfüllt ist. 

Der Steuerpflichtige will in den Fällen, in denen er eine solche 
Tatbestandsauskunft begehrt, wissen, ob eine tatsächliche Gegeben-
heit den Begriff erfüllt, den der Tatbestand einer Norm enthält. 

In aller Regel weiß er aber in diesen Fällen, welche Rechtsfolge 
eintritt, wenn z. B. ein bestimmter Vorgang als "Bearbeitung" ange-
sehen werden muß, nämlich daß dann die Umsatzsteuervergünstigung 
(§ 7 Abs. 3 UStG} entfällt und der normale 4 °/oige Umsatzsteuersatz 
gilt. 

Es geht dem Steuerpflichtigen in der Tatbestandsauskunft grundsätz-
lich also nicht um die Rechtsfolge, wie bei der nun darzustellenden 
zweiten Art von Rechtsauskünften. 

b) als Rechtsfolgenauskunft 

Bei dieser Art von Rechtsauskünften ist der Sachverhalt geklärt. 
Es macht keine Schwierigkeiten, ihn unter den gesetzlichen Tat-
bestand zu subsumieren. Der Steuerpflichtige möchte hier wissen, 
welche Rechtsfolgen sich nach den Steuervorschriften an diesen 
Sachverhalt knüpfen. 
Die Finanzbehörden vermitteln, wenn sie eine solche Rechtsfolgen-
auskunft erteilen, ihr Wissen, ihre Kenntnis hinsichtlich der steuer-
gesetzlichen Regelung. Sie belehren den anfragenden Steuerpflich-
tigen über die Rechtsfolgen, die sich aus einem Sachverhalt ergeben. 

2. Die Tatsachenauskunft 
In der Auskunft dieser Art wird keine rechtliche Frage behandelt, 

sondern Gegenstand der Erklärung sind allein Tatsachen, wie sie in 
der Wirklichkeit bestehen können. Hier wird "das Wissen über in der 
Wirklichkeit feststellbare Gegebenheiten"• vermittelt. 

Charakteristisch für diese Auskunftsart ist, daß sich ihr Inhalt nicht 
nach den Kriterien "rechtmäßig" oder ,.rechtswidrig" beurteilen läßt. 

e Zeidler, Gutachten S. 15. 

2 Monreal 


